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Amtlikher zum.
A. Bekanntuiachungen des

Nr. 188. Oels, den 2. Juli 1884.
Die Ferien des Kreisausschufses finden in der

Zeit vom 21. Juli bis 1. September er. statt» und
dürfen während dieser Ferien m öffentlicher Sitzung
des Kreisausschusses nur schleunige Sachen zur Ber-
handlung kommen.

Namens des Kreisauschusses:
Der Vorsitzende.
v. Kardorff.

Oels, den 28. Juni 1884.

Bekanntmachung.
Entreprise-Verdingung des Kreis-Chaufseebaues von
Stadt Hundsseld nach Gr.-Weigelsdorf und von
Stadt Juliusburg nach Bahnhof Groß-Graben
Der Bau vorgenannter Kreischausseeen von 5400

und 10330 Meter Länge soll in Entreprise verdungen
werden.

Die Anschlagssumme für die erste Strecke beträgt
excl. Maurerarbeiten und Baumlieserung 60717,46 M.;
für die zweite Strecke excl. Maurerarbeiten und Baum-
lieferung 79287,35 M.

Submissionsofferten find bis
Sonnabend, den 12. Juli 1884,

Vormittags 11 Uhr,
mit der Bezeichnung »Submissions-Offerte« zur Ueber-
nahme des Chausseebaues von Stadt Hundsfeld nach
Gr.-Weigelsdorf und von Stadt Juliusburg nach
Bahnhof Gr.-Graben, für jede Strecke getrennt gehalten
und dem vorgeschriebenen Submissionsformular ent-
sprechend, an das Königl.Landrathsamthierselbst ver-
schlossen ein ureichen und können Anschlag und Pläne
vorher im S ureau desselben eingesehen werden.

Die Entreprise-Bedingungen werden auch gegen
Erstattung der Copialien mitgetheilt.

Die eingegangenen Offerten werden in Gegen-
wart der etwa erscheinenden Interessenten

Sonnabend, den 12. Juli 1884,
· · Vormittags 111/2 Uhr,
in meinem Amtslokal hierselbst eröffnet werden.

Namens des Kreisausschusses:
Der Königliche LandrathssAmts-Verweser.

u. Kardorif.

Nr. 189.

 

Königlichen Landraths-Amts.

Nr. 190. Oels, den 28. Juni 1884.

Betrifft die unter den Associaten der
Provinzial-Land-Feuer-Societät vor-
gekommenen Besitzveränderungen.
Unter Hinweis auf § 45 der Instruktion für den

Geschäftsbetrieb der Provinzial-Land-Feuer-Societät
vom 6. Dezember 1871 werden die Gemeindevorstände
des Kreises hiermit aufgefordert, die Besitzveränderungs-
Nachweisungen für das l. Semester cr. nach dem
Schema III bis zum 20. Juli cr. hierher einzureichen.

Negative Anzeigen find nicht erforderlich.

Der Kreis-Feuer-Societäts-Direktor,
-- Königliche Landraths-Amts-Verweser.

v. Kardorff.

Nr. 191. Oels, den 30. Juni 1884.

Nachdem die im Jahr 1883 gemäß § 5 der
Vorschriften über die Aufnahme der Viehverzeichnifse
und das bei der Feststellung derselben und der Er-
hebung der Abgaben zu beachtende Verfahren vom
18. Oktober 1876 von der Provinz geleisteten Ent-
schädigungen sür getödtete rotzkranke Pferde und mit
der Lungenseuche behaftetes Rindvieh auf die einzelnen
Kreise vertheilt worden sind, bringe ich hierunter die
Repartition der auf den Kreis Qels entfallenden Bei-
träge und zwar:

für Pferde . . . . 2121Makk 70 Pf.,
» Rindvieh 17

N N

Summa 2291 Mark 71 Pf.,
zur öffentlichen Kenntniß.

Die Magisträte, Herren Guts- und Gemeinde-
vorsteher des Kreises wollen für die Einziehung der
auf die ein elnen Ortschaften entfallenden Beträge
nach Maßga e desResultats der am 14. Degmber pr.
norgzemmmeueu Viehzählung (cfr. Kreisbl.- erf. vom
6. ovember 1883 S. 177) Sorge tragen und die
Beiträge mit den Steuern ro Juli cr. ohne Reste
zur Kreiscommunalkasse hierszelbst abführen.
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der Seitens der Gemeinde- und Gutsbezirke zu leistendenatgemträei111: die nach § 60 des Gexetzes vom 25. Juni 1875 betreffend

 

      

    

  

 

 

 

 

die Abwe r und Unterdrückun von Vie seuchen u ahlenden Entsch di un en.

» 3 r‘: V « 3 .. s 6
g g Hohe des ‚g. Its Höhe des g g Hohe des H 13 Höhe des

Lfd· N f" M e U f; ä 111131811] BE zuleistetu Lf N f‘ 111 e 11 « 'ä' 11111111111: ZZ zuleistem
2h: der verpflichteten Städte, 3 g den Vei- Z ä den Vei- N der verpflichteten Städte, ’3’ g den Bet- Z 2g den Bei-

· Gemeinden unb Gutshezikke, IF trage-s. 13 ä 11111116. r. Gemeinden und Gutsbezirke IF 114965. 13 z truges.

OEL. 563 Hut-L f OE- M.Pf. Eis-L WH.
1 10616, Stadt 274 80 18 251 1 42 69 önigern, Gut 36 10 53 90 —- 51
2 Bernstadt, Stadt 101 29 55 106 —- 60 70 undsfeld, Gut 28 8 19 150 —- 85
3 Zuudsfeld » 78 22 82 118 —- 66 71 ackschönau, Gem. 8 2 34 66 — 37
4 uliugburg » 3o 8 78 35 —- 20 72 „ 111 19 5 56 125 —- 71
5 Allerheiligen, Gemeinde 3 —- 88 36 —- 20 73 Jenkwitz, Gem., mit Oppeln 109 31 90 295 1 66
6 Gut 24 7 02 49 — 28 und Neugarten
7 Bartkerey, Gemeinde 10 2 93 88 —- 50 74 Jäntfchdorf, Gem. 20 5 85 83 —- 47
8 Gut 3 --— 88 8 —- 04 75 58 16 97 204 1 15

. 9 Bernftadt Vorstadt, Gem. 7 2 05 60 — 34 76 Juliusburg, Czdorh Gem. 30 8 78 158 —- 89
10 28 8 19 83 -— 47 77 6111 26 7 61 129 —- 73
11 Bogschütz, Gemeindeu 103 30 14 336 1 89 78 Kaltvorwerk, Gem. 5 1 46 52 -—— 29
12 Gut 31 9 07 76 — 43 79 Gut 32 9 36 47 — 27
13 Bohrau, Gem. 28 8 19 138 — 78 80 Korschlitz, Gem. 54 15 80 248 1 40
14 111 23 6 73 103 —- 58 81 111 34 9 95 186 « I 05
15 Briefe, Gem. 53 15 51 252 1 42 82 Kraschen, Gem. 36 10 53 249 1 40
16 Gut 35 10 24 141 — 80 83 Gut 35 10 24 182 -1 03
17 Buchwald herzogl.,Gem.141 41 26 521 2 94 84 Kritschen, Gem. " 34 9 95 261 1 47
18 „ Gut 60 17 56 179 1 01 85 Gut 27 7 90 157 —- 89
19 · ,, frei 211115., Gem —- —— — 11 —- 06 86 Kurzwitz, Gem. . 1 -- 29 10 — 06
20 Gut 10 2 93 54 —- 30 87 ' 17 4 97 86 —- 48
21 ucko«wintte,,Gem« 15 4 39 98 -—— 55 88 Lampersdorf,Gem. 19 5 56 142 -— 80
22 Gut 1 -— 29 10 — 06 89 Gut 49 14 34 209 1 18
23 Buselwitz, Gem. « 6 1 76 62 —- 35 90 Langenhof, Gem. 17 4 97 81 — 46
24 611 29 8 48 127 —- 71 91 Gut 25 7 32 98 — 55
25 Carlsburg, Gtem. — —- — 35 -—— 20 92 Langewiese, Getm. 57 16 .68 272 1 53
26 Gut 23 6 73 68 — 38 93 Laubsty, Gem. 6 1 76 77 «— 43
27 Crompusch, Gem. 3 —- 88 31 — 18 94 Gut 20 5 85 104 — 59
28 Gut 19 5 56 74 -—-. 42 95 Leuchten, Gem. 62 18 14 149 —-— 84
29 Cronendorf, Gem. 16 4 68 78 —- 44 96 Loischwitz, Gem. 2 .—— 59 20 — 11.
30 Cunergdorf, » 58 16 97 466 2 63 97 ut » 29 8 48 135 —- 76
31L ut 56 16 38 113 —- 64 98 Luthiggdorf, Gem. 57 16 68 175 —- 99
32 Cunzendorf, Gem. 21 6 14 138 —- 78 99 Gut 28 8 19 127 -—— 71
33 Gut 19 5 56 58 —- 33 100 Maliers, Gem. . 33 9 66 152 —- 88
34 Dammer, Gem. 97 28 38 322 1 82 101 Medlitz, 66111. 5 1 46 51 -—— 29
35 Dobrischau, Getm. - 8 2 34 37 — 21 102 „ Gut —- -- —- ——- ——-
36 21 6 15 126 — 71 103 Mirkau, Gem. 43 12 59 128 .— 72
37 kä)öbet:le,Gem.ut 5 1 46 35 —- 20 104 Klein-Mühlmschuup, Gem. 11 3 22 141 —- 80
38 611115 4 39 12 —- 07 105 Mittel-Mühlatschutz, 31 9 07 148 —-— 83
39 Dörudorf, Gem. 17 4 97 68 -— 38 106 Gät 17 4 97 43 — 24
40 6111 28 8 19 101 -— 57 107 Nd.-u.Ob.MühlatschütztGem 12 3 51 128 — 72
41 Domatfchine Gem. 17 4 98 105 — 59 108 Ob.-u. Kl.-Mühlatschutz,GutI 32 9 36 100 — 56
42 Gut . 22 6 44 67 — 37 109 Nieder-Mühlwitz, Gem. 45 13 17 172 — 97
43 Dzieluuke, Gut s 10 2 93 64 —- 36 110 Gut 28 8 19 _ 54 -— 30
_44 IEichgrund, Gem. 5 1 46 1.3 — 08 111 Ober--Miihlwitz, 6cm - 35 10 24 186 1 05
45 611 — —« -— 2 —— 01 112 Gut 25 7 32 125 —- 70
46 Fürsten-Ellguth,GGtemeinde. 38 11 12 284 1 60 113 Nauke, Gem. - « 3 —- 88 33 — 19.
47 35 1o ‘24 85 — 48.. 114 Gut - . 26 7 61 135 —- 76
48 Groß-Gllguth Gem. 46 13 46 167 —- 94 115 Netfche, Gem. - 57 16 68 194 1 09
49 Gut 22 6 44 89 —— 50 116 111 45 13 17 175 -— 99
50 lein-Ellguth, Gem. 54 15 80 , 536 3 02 117 Neudorf b. V» Gem. 26 7 61 110 — 62:
51 Gut 18 5 27 94 —- 53 118 6111 12 3 51 102 -— 57'
52 Neu-Ellguth, Gem. 8 2 '34 99 —- 56 119 ".b J., Gem. — -— -— 32 — 18
53 Bonn-EEllguth,, 22_ _6 44 127 —- 71 120 Gut 16 4 68 70 —- 40
54 b -.u Nied.-P.-Ellgttth,GutI 72 21 07 319 1 80 121 Neuhaus, Gem. 6 1 75 20 — 11
55 6111513, 66111.46 13 46 221 ’1 25 122111 10 2 92 37 —- 21
56 31 9 07 102 —- 57 123 Neuhof b. R» Geni. —- — —- 35 .- 26
57 Gimmel, Guetnn 34 9 95 173 -— 98 124 Gut . ——- . —- —- -—— —- —-
58 Gut « , 46 13 46 132 — 75 125 „ "b. W., Gem. ’ 1 —- 29 21 -—— 12
59 631113, 66111. 14 4 09 69 — 39 126 Gut « 18 5 27 84 —- 48

60 „ Gut » - 19 5 56 71 —- 40 127 Neuvortderh Gut ., 8 2 34 68 -—' 38
61 Groß-Graben, Gem. 67 19 60 474 2 68 128 Mein-10616, Gem. - 23 6 73 230 1 30
62 „ Gut 37 1o 83 102 —- 57 129 „ Gut 16 41 68 62 — 35
.63 611111161 6, 66111. 5 1 46 28 —- 16 130 Schloß Oels Gut 15 4 39 21 — 12
64 Grünen erg, Gem 2 — 59 28 —- 16 131 pelu u. Neugarten Gut 16 4. 68 62 —- 35
65 111. "g 22 6 44 138 -— ‚'78 1321011191066, 66111 - — 16 4 68 121 — 68
66 Gutwolzne, Gem. , .99 28 97 317 1 79 133. Gut · 16 4 68< 78 ;- 44
67 611145 13 17 185 1 O4 134 ßangau, 66111. ' 36 10 53 215 1 21
68 Höntgem Gem. 12 3 51 112 —- 63 135 „ Gut 29 8 49 205 1 16            
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“3.22.- Las-Lus- ”3.3137; ist-: Mk
136 Patschkey Gem. 25 7 32 160 — 90 615511911011, Gem. 22 6 44 53 —- 30
137 „ 111 4 1 17 119 — 11 „ ut 40 11 71 73 —- 41
138 Klein-Peterwitz, Gem. 31 9 07 130 -— 73 6005115, Gem. 55 16 09 214 1 21
139 Peuke, Gem. 16 4 68 127 — 71 193 „ Gut 36 10 53 101 —- 57
140 „ Gut 37 10 83 178 1 —- 194 Stampen, Gem. 67 19 60 210 1 19
141 Pischtawe, Gem. 11 3 22 49 — 28 195 „ ut 26 7 61 185 1 04
142 „ Gut 33 9 66 60 — 34 196 Stein, Gem. 18 5 27 115 —- 65
143 Pontwitz, Gem. 58 16 97 255 1 44 197 „ 111 53 15 51 165 — 93
144 „ Gut 75 21 94 221 1 25 198 61195115, Gem. 37 10 83 296 . 1 67
145 Postelwitz, Gem. 38 11 12 192 1 08 199 „ Gut 21 6 14 99 —- 56
146 „ Gut 33 9 66 145 —- 82 200 Stronn, Gem 66 19 31 280 1 58
147 Nieder-Prietzen, Gem. 14 4 09 79 —-— 45 201 „ 11 34 9 95 140 — 79
148 „ Gut 22 6 44 80 —- 45 202 Süßwinkel, Gem. 6 1 75 99 —- 56
149 Ober-Prietzen, Gem. 37 10 83 183 1 03 203 „ Gut 40 11 71 88 — 50
150 „ Gut 18 5 27 112 —- 63 204 Tascheuberg, Gem. 24 7 02 72 —- 41
151 Pühlau, Gem. 10 2 93 95 —- 53 .205 Tschertwitz, Gem. 2 —- 58 22 — 12
152 „ ut 33 "9 66 126 —- 71 206 „ Gut 18 5 27 46 —- 26
153 Raake, Gem. 9 2 63 51 —- 29 207 Ulbersdorf, Gem. 33 9 66 144 — 81
154 „ Gut 22 6 44 54 —- 30 208 „ Gut 50 14 68 102 — 57
155 Rathe, Gem. 62 18 14 197 1 11 209 2819191115, Gem. 21 6 14 469 2 65
156 „ t » 16 4 68 111 — 63 210 „ Gut .65 19 02 167 — 94
157 21199191015, Gem. 48 14 04 207 1 17 211 Vogelgefang, Gem. 3 — 88 98 -- 55
158 „ Gut ts23 6 73 62 —- 35 212 „ Gut — —- — 3 — 02
159 3101591111119, Gem. 3 -— 88 26 —- 15 213 Wabnitz, Gem. 61 17 85 241 1 36
160 „ Gut 10 2 92 37 —- 21 214 Nieder-Wabnitz, Gut 62 18 14 145 —- 82
161 6091011, Gezssk 61 17 85 125 —- 70 215 ber-Wabnitz. Gut 17 4 97 71 — 40
162 » . 01' « 24 7 02 .103 — 61 216 Weideubach, Gem. 3 — 88 60 —- 34
163 Sadewitz, Gem. 84 ‘24 58 329 1 85 217 „ Gut 53 15 51 88 - 50
164 Schickerwitz- Gem· 3 —- 88 23 —- 13 218 Gr.-Weigelsdorf, Gem. 93 27 21 355 2 —-
165 „ Gut 29 8 48 72 —- 41 219 „ Gut 26 7 61 78 —— 44
166 Schleibitz, Gem. 19 5 56 107 — 60 220 Klein-Weigelsdorf, Gem. 4 1 17 25 —- 14
167. „ ut 36 10 54 114 .— 64 221 „ Gut 16 4 68 75 -—- 42
168 Schmarse, Gem. 70 20 48 204 1 15 222 Weißensee, Gem. 21 6 14 105 —- 59
169 „ 111 23 6 73 111 — 63 223 „ Gut 3 — 88 10 —- 06
170 Neu-Schmollen, Gem. 9 2 63 283 1 60 224 Wiesegrade, Gem«. 6 I 76 39 —- 22
171 Nieder-Schmollen, Gem. 7 2 05 53 -— 30 225 „ Gut 23 6 73 110 — 62
172 „ Gut 50 14 63 66 — 37 226 Wildschiitz, Gem. 16 4 68 79 _— 45
173 Ober-Schmollen, Gem. 110 32 19 386 2 18 227 „ Gut 27 7 90 120 —- 68
174- „ Gut 17 4 98 65 —— 37 228 Wilhelminenort, Gem. 20 5 85 205 1 16
175 Schmoltschütz Gem. —- — — 12 -—-— 07 229 „ Gut 37 10 82 54 —- 30
176 „ Gut . 20 5 85 96 -— 54 230 Woitsdorf, Gem. - 78- 22 82 265 1 49
177 Nieder-Schönau, Gem. 17 4 97 75 —— 42 231 „ Gut f 40 11 71 164 —- 93
178 „ Gut 26 7 61 66 —— 37 232 Würtemberg, Gem. 3 ——' 88 22 --— 12
179 Ober-Schönau, Gem. 18 5 27 84 —-— 48 233 „ Gut 18 5 27 90 —- 51
180 «,, Gut 16 4 68 146 — 82 234 Zautoch, Gem. 24 7 02 145 —- 82
1.81 6151159110011, Gem. 8 2 34 44 — 25 235 „ ut 23 6' 73 117 ‑‑‑ 66
182 „ Gut 21 6 14 106 — 60 236 essel, Gem. 15 4 39 105 —- 59
183 Schwierse guter-» Gem. 2 — 59 30 — 17 237 „ t 37 10 82 171 —— 96
184 „ Gut 29 8 48 102 — 57 238 iegelhof, Gem. 7 2 05 58 —- 33-
185 „ städt., Gem. 25 7 32 80 -·-— 45 239 „ Gut 2 —_ 59 6 —- 03
186 Schwundnig, Gem. -— — —— 28 — 16 240 Groß- öllnig, Gem. 121. ‘35 41 505 2 85
187 „ 111 13 3 81 29 — 16 241 lein- öllnig, Gem. 107 31 31 343 1 94
188 Sechskiefern, Gem. 10 2 93 62 — 35 242 ucklau, Gem. 52 15 22 200 1 13
189 „ Gut — —- — —- — — 243 „ Gut 25 7 31 69 —- 39

Nr. 192.— Qels, »den 2. Juli 1884. Sollten einzelne Cantonisten von der Ortschaft,

Die Aushändigung von Militärscheinen
- betreffend.
Die Magisträte, Guts- und Gemeindevorsteher

des Kreises, denen die Ausmusterungs- und Ersatz-
Reservefcheine I. und II. Klasse in diesen Tagen per
Couvert zugehen werden, veranl0 se ich hiermit, die-iselben den betreffenden Mannscha ten gegen Quittung
sofort auszuhändigen. Die Aushändigung der Scheine,
insbesondere der Ersatz-Reservefcheiue I. Klasse muß
überall bis zum 18. Juli cr. stattgefunden haben.

aus welcher sie sich zur Musterung resp. Aushebung

 
Mannschaften sind

Die

haben.

vorgestellt haben, wieder verzogen sein, so sind die
qu. Scheine den betreffenden Leuten in ihren neuen
Wohnort nachzusenden. » _

zur Ers - -Referve l. Klasse destgntrten
esonders darauf aufmerksam . zu

machen ,· daß sie sich innerhalb 8 Tagen nach Aus-
eändigung ihres Scheincs, alfo bis zum 26. Juli cr.
ei dem Landwehr-Bezirks-Feldwebel ihres Aufenthalts-

ortes behufs Aufnahme in die Controle anzumelden
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Nr. 193. ·- - Oels, den 2. Juli 1884.
Die Feststellung des Raumgehaltes von

Schangeseßen nach Maß abe des Reichs-
gesetzes vom20.Juli1881( .-G.-Bl.S.249)

betre end.
Jn Folge meiner reisblatt-Verfügung vom

24. Mai cr. (Kreisbl. S. 86) ist nur von einer
Polizeiverwaltun die Bestellung auf den Geißler’schen
Apparat zur Festanung des Raumgehaltes von Schaul-
gefäßen bei mir eingegangen.

Jch bin deshalb von dem Herrn Regierungs-
Präsidenten veranlaßt worden, dahin zu wirken, daß
der Apparat auch von den übrigen Polizeiverwaltungen
angeschafft werde.

Eine Entbindung von der Beschaffung des
Apparats kann nur für diejenigen Polizeibehörden
erfolgen, welche sich mit einer oder mehreren anderen
benachbarten Polizeibehörden über die gemeinschaftliche
Benugung des Apparats geeinigt haben.

ie städtischen Polizeiverwaltungen und Herren
Amtsvorsteher ersuche ich wiederholt, über die Be-
«chaffung des Geißler’schen Apparates Beschluß zu
fassen und mir innerhalb 8 Tagen Bestellungen aus
denselben einzureichen.

Nr. 194. Oels, den 27. Juni 1884.
Unter Hinweis auf meine Kreisblatt-Verfügung

vom 17. Fe ruar 1879 (Kreisbl. S. 3), das Feuer-
löschwesen im Kreise Orts betreffend, ersuche Ich
diejenigen Herren Amtsvorsteher des Kreises, welche
mit der Einreichung der erforderlichen Berichte über
die Revisionen der Feuerlöschgeräthschaften noch im
Rückstande sind, dieselbenbinnenlstTngm einzureichen.

Nr. 195.

  
 

 

Breslau, den 14. Juni 1884.

Amtsblatt-Bekanntmachun .
Betreffend« die Meldung zur 261" "fing für
den einjahrig freiwilligen Militärdienst.

Diejenigen jungen Leute, welche ihre wissen-
schaftliche Befähigung für den einjährig freiwilligen
Militärdienst nicht durch Schulzeugnisse nachweisen
können, und deshalb der nächsten Prüfung beiwohnen
wollen, haben sich nach der Bestimmung des § 91 der
ErfagOrdnung vom 28. September 1875 zu der am
16. eptember 1884 Nachmittags 3 Uhr beginnen-
den Prüqu bis zum 1. August 1884 spätestens bei
der unterzeichneten Commission schriftlich zu melden.

Der Meldung sind beizufügen:
a. ein Geburtszeu niß;
b. ein amtlich beg aubigtes Einwilligungs-Attest des

Vaters oder des Vormundes mit der Erklärung
uber die Bereitwilligkeit und Fähigkeit, den Frei-
willigen während einer e' «ährigen aktiven Dienst-
zeit zu bekleiden, ausZirü ten und u verfügen ;

 

 
  

c. ein Unbescholtenheits- eu niß, wel es für ög-
lmge von höheren Sch en (Ghmnasien, eal-
fchulen,- Prog wagen unb heiseren Bürger-
s ulen) durch en irektor der e ranstalt, für
a e übrigen jungen Leute durch die olizei-Obrig- 

leit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde aus-«
zustellen ist;

d. ein von dem sich Meldenden selbstgeschriebener
Lebenslauf
Jn der Meldung ist anzugeben, in welchen wei

fremden Sprachen der Examinand, welchem die ahl
elassen wird zwischen dem Lateinifchen, Griechischen,

Französifchen und Englischen, geprüft sein will.
KöniglichePrüfungscommission fürEinjährig-Freiwillige.

Der Vorsitzende.
Eberhard, Geheimer Regierungs-Rath

Oels, den 28. Juni 1884.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit

veröffentlicht.

Nr. 196. Breslau, den 19. Juni 1884.
Jn der Circular-Verfügung vom 10. Dezember 1883

ist auf die gemeingefährlichen Uebelstände hingewiesen
worden, welche dem Gemeinwohl durch den an vielen
Orten auf’s schwunghasteste betriebenen Handel mit
Geheimmitteln und durch den verbotswidrigen Verkauf
von Arzneien Seitens Unbefugter zugefügt wird.

Diesem Unfuge würde schon längst gesteuert
worden fein, wenn die Ortspolizeibehörden überall
und siederzeit mit der erforderlichen Energie hiergegen
eingefchritten wären.

Die Herren Landräthe wollen Mäer Veranlassung
nehmen, die Ortspolizeibehörden des Kreises in ge-
eigneter Weise zu der größtmöglichsten Aufmerksam eit
auf den ungemein schädlichen, wilden Arzneihandel
und Geheimmittelschwindel anzuregen und es ihnen
zur Pflicht zu machen, von jedem Eontraventionsfall,
welcher zu ihrer Kenntniß gelangt, der zuständigen
Staatsanwaltschaft ungesäumt Anzeige zu erstatten.

Es wird hierbei bemerkt, daß nicht nur dem
Verkaufe, sondern auch den Anpreisungen von Ge-
heimmitteln in öffentlichen Blättern mit aller Strenge
entgegenzutreten ist und wird dieserhalb auf die Polizei-
verordnung vom 17. November 1855 —- Amtsblatt
1855 S. 323 —- verwiefen, auf Grund deren wieder-
holt Bestrafungen der Jnserenten von Geheimmitteln
Seitens des hiesigen Königl. Polizei-Präsidenten
herbeigeführt worden sind. -

Es ist demgemäß durchaus nothwendig, daß auch
die Lokalblätter genau durchgesehen werden, weil die«
unbefugten Arzneiwaarenhändler erfahrungsmäßiå vor-
zugsweise durch Vermittelung der Stadt- und ’reis-
blätter ihre Waare abzusetzen versuchen.

Von den Herren Kreisplihfikerm welche schon zu
wiederholten Malen auf die ebelstände aufmerksam
gemachtworden find,die der verbotswidrige Arzneihandel
und der Geheimmittelfchwindel mit sich führen, wird
erwartet, daß sie nicht unterlassen werden, die
Polizeibehörden bei ihren Maßnahmen gegen den

 

 

gedachten Unfug auf’s kräftigste zu unterstützen
Köni l. Regierun s-Präsident.-

i’m”. von unstet-.
V rftb b V rf Oelsd den 26ch Junid1884.
o e en e e ügung ringe i ier urch zur

Kenntniß der Ortspolizeibehörden des Kkeises behufs
deren Beachtung.
 

Nebst zwei Veilagem



1. Beilage zn Nr. 27 he_6_921fcr Kreisblattes.
Nr. 197. Berlin, den 10. Junii 1884.

Bekanntmachung.
Bei der heute in Gegenwart eines Notars öffent-

lich bewirkten 7. Verloosung von Schuldverschreibungen
der 4procentigen Staatsanleihe von 1868 A sind die
in der Anlage verzeichneten Nummern gezogen worden.

Dieselben werden den Besitzern mit der Auf-
forderung gekündigt, die in den ausgeloosten Nummern
verschriebenen Kapitalbeträge vom 1. Januar 1885
ab gegen Quittung und Rückgabe der Schuld-
verschreibungen und der nach dein 1. Januar k. J.
fällig werdenden Zinsscheine Reihe V Nr. 3 bis 8
nebst Anweisungen zur Reihe VI bei der Staats-
schulden-Tilgungskasse hierselbst zu erheben. "

Die Zahlung erfolgt von 9 Uhr Vormittags bis
1 Uhr Nachmittags mit Ausschluß der Sonn- und
Festtage und der letzten drei Geschäftstage jeden Mo-
nats. Die Einlöfung geschieht auch bei den Regierungs-
Hauptkassen, den Vezirks-Hauptkafsen der Provinz
annover und der Kreiskasse zu Frankfurt a. M.
u diesem Zwecke können die Schuldverschreibungen

nebst Zinsscheinen und Zinsschein-Anweisungen einer
dieser Kassen schon vom 1. Dezember d. J. ab ein-
gereicht werden, welche sie der Staatsschulden-
Tilgungskasse zur Prüfung vorzulegen hat und nach
erfolgter Feststellung die Auszahlung vom 1. Januar
1885 ab bewirkt.

Der Betrag der etwa fehlenden Zinsscheine wird
vom Kapitale zurückbehalten

" Mit dem 1. Januar 1885 hört die Ver-
zinsung der verloosten Schuldverschreibun-
gen auf

Zugleich werden die bereits früher ausgelooften,
auf der Anlage verzeichneten , noch rückständigen
Schuldverschreibungen wiederholt und mit dem Be-
merken aufgerufen, daß die Verzinsung derselben mit
dem Tage ihrer Kündigung aufgehört hat.

Die Staatsschulden-Tilgungskasse kann sich in
einen Schriftwechsel mit den Inhabern der Schuld-
Pesrsschreibungen über die Zahlungsleistung nicht ein-
a en. ,

Formulare zu den Quittungen werden von den
obengedachten Kassen unentgeltlich verabfolgt.

Hauptverwaltung der Staatsfchulden
Sydow Hering. Merleker. Rüdorff.

Breslau, den 13. Juni 1884.
Jndem wir obige Vekanntmachung der Haupt-

verwaltung der Staatsfchulden hierdurch zur Kenntniß
des Publikums bringen, machen wir wiederholt auf die
Nachtheile und Verluste aufmerksam, welche den dabei
Betheiligten in dem Falle erwachsen, wenn die Be-
träge der jetzt oder schon früher verloosten resp.
Schuldverschreibungen nicht rechtzeitig in Empfang
genommen werden, indem die über die zur Erhebung
der Valuta festgesetzten Termine fortbezogenen Zinsen
zurückerstattet werden müssen.

Ein Verzeichniß der jetzt oder schon früher aus-
eloosten Schuldverschreibungen der hier in Rede

stehenden Anleihen, wie ein solches diesem Stücke des  

 

Amtsblattes beigegeben worden, liegt bei der Re-
gierungs-Haupt-Kasse und der Instituten-Kasse hier-
selbft, bei den Kreiskassen, sowie auf den Bureaux der
Landräthe und Magisträte des Bezirks und in den
Bureaux des hiesigen Königlichen Polizei-Präsidiums
zur Einsicht vor.

Königliche Regierung.
Freiherr von Inneren

Oels, den 28. Juni 1884.
Vorstehende Bekanntmachung bringe ich mit dem

Bemerken hierdurch zur öffentlichen Kenntniß, daß Ver-
zeichnisse der gezogenen resp. gekündigten Schuld-
verschreibungen in meinem Amtslokale, bei der hiesigen
Königlichen Kreiskasse, sowie bei den Magisträten des
Kreises zur Einsicht ausliegen.

Nr. 198. Oels, den 20. Juni 1884.
. Personal-Chronik

Vereidigt: Der StellenbesitzerHeinrich Wuttke
zu Zessel zum Schöffen der Gemeinde Zessel.

Nr. 199. Oels, den 26. Juni 1884.

Personal-Chronik.
Vereidigt: DerErbscholtiseibesitzerKarlKaschner

zu Neudorf b.-B. zum Schiedsmann des 41. Bezirks,
der Freibauergutsbesitzer Hermann Kaschner zu

Neudorf b.-B. zum Schiedsmanns-Stellvertreter des
41. Bezirks,

der Freistellenbefitzer August Scholz zu Wabnitz
zum Schiedsmann des 63. Bezirks.

Nr. 200. Berlin, den 13. De ember 1883.

Den Gewerbebetrieb der Vieh andler betr.
Jn Folge der in verschiedenen Befchwerdefällen

stattgehabten Erörterungen und mit Rücksicht auf die
in Straffällen ergangenen gerichtlichen Erkenntnisse
sehen wir uns veranlaßt, darauf aufmerksam zu machen,
daß Viehhändler, welche ihr Gewerbe im Umherziehen
betreiben, sich häufig der Verpflichtung zur Lösung
eines Legitimations-· (Wandergewerbe-) und Gewerbe-
scheines entzogen haben, indem sie ihren auswärtigen
Geschäftsbetrieb als Ausfluß eines am Wohnorte von
ihnen angemeldeten stehenden Zaudels darzuftellen
versuchten. In den betreffenden ällen ist festgestellt,
daß mit dem von den Gewerbetreibenden selbst oder
von in ihren Diensten stehenden oder sonst in ihrem
Auftrage thätigen Personen außerhalb aufgekauften
Vieh, am Orte der gewerblichen Niederlassung ein
stehender Handel nicht betrieben wurde, sondern höchstens
nur gelegentliche und vereinzelte Verkäufe am Wohn-
orte stattfanden, während regelmäßig das im Umher-
ziehen aufgekaufte Vieh nach größeren Handelsorten
(Berlin, Hamburg u. s. w.) geschafft und dort zum
Wiederverkauf —— jedoch keineswegs lediglich im Markt-
verkehr — feilgeboten wird, wobei es keinen Unter-
schied macht, ob der Transport, beziePrun sweise die
Verladung dorthin direkt von dem Au aussorte oder
vom Wohnorte des Gewerbetreibenden aus na vor-
gängiger Einstellung in daselbst zu diesem wecke



dienenden Stallräume erfolgt. Das in dieser Weise
betriebene Gewerbe ist in polizeilicher, und auch in
steuerlicher Beziehung als Gewerbebetrieb im Umher-
ziehen zu behandeln, sofern nicht nachgewiesenermaßen
das Feilbieten des Viehes ausschließlich im Markt-
verkehr erfolgt und folgeweise der § 4 des Gesetzes
vom 3. Juli 1876 zur Anwendung gelangt. Dabei
wird bemerkt, daß in allen Fällen der Verkauf von
Vieh auf dem Centralviehhofe zu Berlin nur unter
der Voraussetzung als Marktverkehr anzusehen sein
würde, wenn das Vieh dort ausschließlich innerhalb
der in der maßgebenden Marktpolizei-Ordnung be-
zeichneten Marktstunden zum Verkan gestellt ist.

Für den Minister
für Handel und Gewerbe. Der Finanz-Minister.

gez. v. Bötticher gez. v. Scholz.
An den Königlichen Regierungs-Präsidenten Herrn Freiherrn
Juncker von Ober-Conreut, Hochwohlgeboren zu Breslau.
M. f. H. 13869 Ia.
F. M II. 88c0. 5

Oels, den 26. Juni 1884.
Vorstehendes Ministerial-Rescript theile ich den

Gemeindevorständen des Kreises, sowie den Polizei-
verwaltungen zu Hundsfeld und Juliusburg zur
Kenntnißnahme und mit dem Veranlassen mit, hin-
sichtlich der in ihren Bezirken wohnenden Viehhändler,
soweit dieselben nicht schon im Besitze eines von dem
Königl. Regierungs-Präsidium ausgestellten Wander-
gewerbescheines sich befinden, genau zu prüfen, ob der
von diesen Händlern ausgeiibte Gewerbetrieb in der
That nur als ein Ausfluß eines am Wohnorte von
ihnen angemeldeten stehenden Handels anzusehen ist.
Andernfalls werden die gedachten Händler von der
Ortsbehörde zu veranlassen sein, unverzüglich bei den
zuständigen Herren Amtsvorstehern die Ausfertigung
von Wandergewerbescheinen zu beantragen und ihren
bisher als stehenden Handel versteuerten Gewerbe-
betrieb vorschriftsmäßig abzumelden. Die Herren
Amtsvorsteher ersuche ich, noch besonders controliren
zu wollen, ob Seitens der Ortsbehörden eine gleich-
mäßige Beachtung dieser Verfügung erfolgt ist.
Der Königliche Landrathsamts-Verweser.

v. Kardorff.  
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B. Bekanntmachungen anderer Behörden.
Oels, den 27. Juni 1884.

Aufforderung
Jch ersuche alle Diejenigen, welchen etwas über

den gegenwärtigen Aufenthalt der bis zum 19. Mai
d. J. in Jenkwitz bei Bauergutsbesitzer ellmich in
Diensten gewesenen Knechte Carl MännZen und Her-
mann Blum bekannt ist, mir davon Mittheilung zu
machen. ——-— J. 1011/84.

Der Erste Staatsanwalt

Berlin W., 30. Juni 1884.

Bekanntmachung.
Vertrieb der Patentschriften durch die

Reichs-Postanstalten.
Jm Einvernehmen mit dem Reichs-Patentamt ist

versuchsweise die Einrichtung getroffen worden, daß
die nach Maßgabe des Reichs Patentgesetzes zur Ver-
öffentlichung gelangenden Beschreibungen und Zeich-
nungen, auf Grund deren die Ertheilung der Patente
erfolgt, die sogenannten Patentschriften, welche bisher
ausschließlich durch die Reichsdruckerei vertrieben
wurden, auch durch Vermittelung der Reichs-Post-
anstalten bezogen werden können.

Es werden Bestellungen entgegengenommen auf
a. einzelne Klassen von Patentschriften (zum fort-

laufenden Bezuge aller Patentschriften einer und
derselben Klasse),

b. zwanzig oder mehr Exemplare einer bestimmten
Patentschrift und

c. einzelne Exemplare einer beliebigen Patentschrift.
Jm Allgemeinen sind für die Bestellung auf

Patentschriften die für den Zeitungsverlehr bestehenden
Bestimmungen maßgebend Nähere Auskunft wird
von sämmtlichen Reichs-Postanstalten ertheilt.

Der Staatsseeretair des Reichs-Postamts.
Stephan.



2. Beilage zu Nr. 27 des Oelscr Kreisblattes.
 

Die Colouialpolitik im Reichstage.
Das Gefühl, ein Unrecht an dem Lande zu be-

gehen, wenn der Reichstag auseinanderginge, ohne
noch einmal in der alle Gemüther bewegenden
Frage der Postdampfervorlage und des von dem
Kanzler in der Budgetcommissiou entwickelten Pro-
gramms einer Colonialpolitik gesprochen zu haben, hat
am Donnerstag aus der Berathung des Handels-,
Freundschafts- und Schiffahrtsvertrages mit dem
Königreich Korea eine Debatte entstehen lassen, welche
zu den interessantesten der ganzen Sesfion gehört und
derselben einen bedeutsamen Abschluß gegeben hat.

Mit Recht gaben die Redner der conservativen
und nationalliberalen Partei ihrem lebhaften Unwillen
darüber Ausdruck, daß eine die wirthschaftlichen,
handelspolitischen und nationalen Interessen des
Reichs so tief berührende Vorlage wie die wegen eines
Reichszuschusses zur Errichtung und Unterhaltung von
Postdampferlinien, ohne welche auch die Vortheile des
in Rede stehenden Vertrags nicht genügend ausgenutzt
werden könnten, der Verzerrung und Zerstörung des
Parteiwesens zum Opfer fallen sollte und daß dieselbe
Von der Budgetcommission trotz der von großen natio-
nalen Gesichtspunkten getragenen Erklärungen des
Fürsten von Bismarck einfach bei Seite geschoben
worden ist. Diese Reden gestalteten sich zu einer
wirksamen Anklage gegen die Politik der »Freisinnigen«
überhaupt und gegen die Haltung, welche das Centrum
in dieser Frage einzunehmen für gut befunden hat.
Der Kanzler vervollständigte dieselbe dadurch, daß er
vor dem Plenum des Reichstages noch einmal sein
eolonialpolitisches Programm entwickelte und der na-
tionalen Ehre, Macht und Größe Deutschlands und
den hieraus dem Reich entspringenden Pflichten und
Aufgaben als der berufenste Hüter, Fürsprecher und
Vertheidiger derselben Worte verlieh, die jedem echten
deutschen Mann das Herz höher schlagen lassen und
ihm zugleich das ganze Elend des widerlichen Partei-
treibens vor Augen führen.

War es nun die Macht der nationalen Jdee oder
etwa die Besorgniß, von der Nation erkannt und voll-
ständig im Stiche gelassen zu werden ; jedenfalls rührte
sich das Gewissen der Opposition, und ein Führer
nach dem andern trat mit Bezug auf die von ihnen
am Montag in der Budgeteommission gefallenen, ab-
weisenden, fast höhnischen Bemerkungen den Rückng
an und suchte die damals gethanen Aeußerungen
theils in Abrede, theils richtig zu stellen. Nur Herr
Bamberger verblieb, allerdings unter entschuldigenden
Erklärungen, bei seiner Gegnerschaft, während die
anderen Herren meinten, sie wären im Grunde ganz
einverstanden mit der Colonialpolitik des Fürsten Bis-
marck. Freilich über Worte ging die Umkehr nicht
hinaus, und selbst hierbei fanden sie noch genug
Auswege, um nicht in den Verdacht einer Abhängig-
keit von dem Kanzler zu gerathen. Thatsächlich bleibt
die Postdampfervorlage durch ihre Schuld unerledigt.

Wir glauben nicht, daß der Opposition bei der
Rolle, die ihr durch die Macht der Thatsachen auf-
gedrängt wurde, besonders wohl zu Muthe war. Sie  

 

mußte, wenn auch unter gewissen von Parteirücksichten
diktirtenVorbehalten und Einschränkungen, anerkennen,
daß — wie Fürst Bismarck sagte — Deutschland nicht
,,zu arm, zu schwach, zu furchtsam« sei, um den
Unternehmungen deutscher Reichsangehöriger Schutz
zu gewähren, sie mußte anerkennen, daß die Nation
sich in überseeischen Unternehmungen nicht bankerott
erklären dürfe, sie mußte mit Dank anerkennen, daß
Deutschland sich unter den Mächten eine Stellung er-
worben, welche ihm Ansehen und Frieden sichert.
Nun, man könnte mit dieser Umkehr und Einsicht u-
frieden sein, wenn man nicht besorgen müßte, daß ie
Herren es nur für zweckmäßig erachteten, gute Miene
zum bösen Spiel zu machen, und daß sie glauben, mit
diesen ,,Anerkennungen« sich wieder einen Freibrief für
um so rückhaltlosere Bekämpfung der inneren Politik
des Kanzlers erworben zu haben.

Jn jedem Falle bleibt der Vorgang überaus
lehrreich und beherzigenswerth Er zeigt, daß das
wühlerische Parteitreiben der Opposition vor dem
nationalen Gedanken die Segel streichen muß, daß die
Fraktionspolitik das Licht des nationalen Gedankens
nicht zu vertragen vermag, und daß, wenn wir den
nationalen Gedanken allewege hoch leuchten lassen,
wir auch die Kraft haben werden, Herr über die Be-
strebungen zu werden, welche das Vaterland bis in
sein innerftes Mark zu verzehren drohen.

Das Unfallversicherungsgesetz
ist am Freitag endgiltig in dritter Lesung angenommen
worden, und zwar wesentlich nach den Beschlüssen zweiter
Lesung. Nur in zwei Punkten ist aus Grund von
Vereinbarungen zwischen Confervativen, Centrum und
Nationalliberalen das Gesetz noch abgeändert worden.
Einmal ist die Carenzzeit den Wünschen der National-
liberalen entsprechend in der Weise geregelt worden,
daß zwar die dreizehnwöchentliche Carenzzeit bestehen
bleibt, daß aber die Unfallbeschädigten von der vierten
Woche ab eine höhere Entschädigung erhalten, als sie
nach den Bestimmungen des Krankenkassengesetzes er-
halten würden, und daß der Mehrbetrag, den im
Uebrigen bis zum Schluß der dreizehnten Woche die
Krankenkassen zu verauslagen haben, letzteren von den
betreffenden Arbeitgebern ersetzt werden foll. Ferner
ist die Hinzuziehung von zwei richterlichen Beamten zu
der Beschlußfassung des Reichsversicherungsamtes über
vermögensrechtliche Streitigkeiten und in Rekursfachen
beschlossen worden. Jn dieser Gestalt hat das Gesetz
die Zustimmung sämmtlicher Conservativen und Na-
tionalliberalen, sowie des gesammten Centrums er-
halten; die Freisinnigen und Sozialdemokraten stimmten
in der Schlußabstimmung gegen dasselbe.

Somit ist drei Jahre nach dem ersten Versuch
einer Regelung der Unfallversicherung das Werk zu
Stande gekommen, dem ersten Baustein der Sozial-
reform, welchen das im vorigen Jahr vereinbarte
Krankenkassengesetz. bildet, ein zweiter hinzugefügtworden.
Die Bedeutung desselben ist schon oft gewürdigt worden
und es wird auch in der Zukunft nicht daran fehlen,
die außerordentliche Wichtigkeit des Erreichten zu be-

 



gründen und klarzulegen. Jm gegenwärtigen Augen-
blick mag nur noch einmal auf die Stellung der Par-
teien zu dem Gesetz hingewiesen werden, die bei der
Schlußdebatte von den Wortführern derselben dar-
gelegt wurde. Hierbei interessiren uns namentlich die
Erklärungen der Nationalliberalen, der Freisinnigen
und des Centrums.

Die Nationalliberalen haben zwar noch während
der zweiten Lesung den Versuch gemacht, die Zu-
lassung der Privatversicherungsgesellschaften zu er-
wirten, aber für sie war diese Frage doch nicht so
wichtig, um das für die Arbeiter segensreiche Gesetz
fallen zu lassen, nachdem sie gesehen, daß eine Ma-
jorität dafür nicht zu erreichen war. Jndem sie auf
die Frage des privaten Versicherungswesens innerhalb
der berufsgenossenschaftlichen Organisation schließlich
keinen großen Werth mehr legten, haben sie, wie sie
offen bekannten, ihre früheren Anschauungen geändert.
Für sie wog der Vortheil, den die Arbeiter erhalten
werden, schwerer, als der Sieg eines Prinzips. Daß
ein solches Opfer höher anzuschlagen ist, als eine
Arbeiterfreundlichkeit, die man nur im Munde führt,
liegt auf der Hand.

Jn directem Gegensatz hierzu stehen die Frei-
sinnigen. Diese fragen nicht nach den wirklichen Vor-
theilen, die dem Arbeiter erwachsen; wichtiger ist ihnen
der Ausschluß der Privatversicherungsgesellschaften,

Prinzipien widersprechen und deren wegen sie es für
nothwendig gehalten haben, gegen das Gesetz zu stimmen.
Auf wen sie eigentlich mit diesen Gründen Eindruck
machen wollen, ist unerfindlich: die Schlagworte »Ver-
nichtung privater Erwerbsthätigkeit«, ,,erster Schritt
zur Verstaatlichung aller Industrien« und »Grund-
steinlegung zum socialdemokratischen Staat« dürften
schon jetzt ihre Wirkung vollständig verloren haben.

Wie weit entfernt wir mit diesem Gesetz vom
,,sozialdemokratischen Staat« sind, hat die Haltung der
Socialdemokraten gezeigt. Dieselben stimmen grund-
sätzlich nur für das, was ihren Bestrebungen förder-
lich ist. Jhre Gegnerschaft gegen das Gesetz beweist,
daß sie von der berufsgenossenschaftlichen Organisation
fürchten, dieselbe werde der Unzusriedenheit der Arbeiter
einen Riegel vorschieben und den socialdemokratischen
Agitatoren den Boden unter den Füßen abgraben.
Sie beweist aber auch von Neuem, wie wenig wahres Jn-
teresse die »Führer« für eine wirkliche Besserung des
Looses der Arbeiter haben.

Hoffen wir, daß das Gesetz segensreich und in dem
Geiste wirken wird, wie es gedacht ist. Die Förderer
desselben —— Conservative, Nationalliberale und Centrum
— dürfen nunmehr mit gutem Gewissen der Zukunft
entgegengehen, wie auch die Regierung hoffen darf,
mit Hilfe dieser Parteien auch die weiteren Aufgaben die Zwangsberufsgenossenschaft und die Reichsbeihilfe, auf bem («Bebtete der Sozmlresprm Ioien zU fonnen.

Einrichtungen, die ihren wirthschaftlichen und politischen
— L —

z · · Der in der General-Versammlung des Vaterländischen Frauen-Zweig-Vereins
“kauft!” Jiatbrtdgten. iam 16. Januar d. J. für diesen Herbst beschlossene

Krisis-HIRSCH MOFFLZFFML C- a z a r
*) rühpredigtSU r: err ro tThielmann. L »
‑.‑) mtspkedigt ghuhk FerrpsSupekintendent findet Mitte Oktober, voraussichtlich in den Tagen vom 13.—15., statt. .—
ueßerfädn, S. b' ZDa die vom Verein sich vorgesteckten Ziele auch außergewöhnlicher Geldmittel

si-) Nachm(-Z3cl;sdfjcgs litthsåsenggTrr Propstbedürfem so bittet der unterzeichnete Vorstand dieses Mal ganz besonders die
Ebielfimnn. « « Bewohner von Stadt und Kreis Oels, sich in gewohnter liebenswürdiger Weise

Beichte früh»1l29 Uhkt Herr Superintendent an dem Unternehmen betheiligen und Geschenke aller Art zum Zweck des Ver-

määämää’n“? Juli Missionsstunde in verkans ihm gütigst zuwenden 3U..Wol.len« . .
Sk. geakvawikikchex Hen- Supckinteucht Der Vorstand des VaterlandischenFrauen-Zwe1gverems zquls.
Ueberschijr.W hi t Jn dessen Vertretung: Marie von Koelichen.

o n : f « i . 9 r
Donnerstag, den dl’apgulig, früh 81/, Uhr:l Gothacl 211181159031“weltlnflghanf.

Herr Superintendent Uebers chär- Am 1. Juni 1884 Versichert 63080 Personen mit 450,865000 Mark,
MMT Hm PWPst Thlelmanns » Banksonds . . . . 117,000000 „

*) Collecte zum Besten der Fürsorge für Versicherungssumme ausgezahlt seit Beginn 150,778000 „
entlassene Strafgesangene und die Familien ‑ · « . ovon Gefangenen Dividende 18241fur118879 s44 /3. b b h s S st b

' Seit dem deute 8 3 it ne en em is erigen einneue t) cm er
Für die Herren AmtsvorsteHeL UeberschUß-Vettheilung (das «gemischte« System) eingeführt, dessen Vorzug

Form"Iare darin besteht, daß die Dividende, unbeschadet gerechtester Zumessunw mit dem

Versicherungsalter beträchtlich steigt. Neu Beitretende müssen sich bei der
. Antragstellung für das alte oder das neue System entscheiden.

3nrllrtntbmungnlnngdwlhxgteu Alles Nähere zu erfragen in Oels bei Ad. Gri’meberger.
sind in A. Ludwig’s Buchdruckerei
vorräthig , Farben und LaX
c.l(unze,Wagenfubrik, B Jn LzelBgeriebelneSstkrkeigsfergge litt“? trrzkenechgbem

ronce un ronceo , r a v,- ern en-, opa -, amar-,
BrMM mäßig? tmße 26a" Gold- und alle Sorten Spiritus-Lacke, harten, chnell trockenden

’ ' Bernstein-Fußbodenlack in hell und dun ler Farbe,
etnen Lehrltng lalle Sorten Piusel und Bllrften’empfiehlt

für Gummi und Schmiedewerksta . l‘ ranz Krause.

 

 

 

 

 

 

 




